
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. BAUGB (2007) UND BAUNVO (1990) 
 
1. In dem Baugebiet ist die Errichtung von Garagen und Nebenanlagen nur inner-

halb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig (gem. § 12 und § 14 Abs. 1 
BauNVO).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HINWEISE 
 
In der Stadt Lohne gibt es keine Hinweise auf ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde oder 
Altlasten für das vorliegende Plangebiet. Es wird dennoch wie folgt auf die Meldepflicht vor-
und frühgeschichtlicher Bodenfunde sowie auf potentielle Altlasten durch nachrichtliche 
Hinweise im Bebauungsplan hingewiesen: 
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 
können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 
werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
Vechta unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten 
oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis 
zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit 
gestattet. 
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, 
so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 


